
 

AD\1121878DE.docx  PE599.716v02-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

Europäisches Parlament 
2014-2019  

 

Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten 
 

2017/0007(COD) 

11.4.2017 

STELLUNGNAHME 

des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 

für den Ausschuss für internationalen Handel 

zu dem Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des 

Rates über eine Makrofinanzhilfe für die Republik Moldau 

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)) 

Verfasser der Stellungnahme: Petras Auštrevičius 

 



 

PE599.716v02-00 2/15 AD\1121878DE.docx 

DE 

PA_Legam 



 

AD\1121878DE.docx 3/15 PE599.716v02-00 

 DE 

KURZE BEGRÜNDUNG 

Die Kommission schlägt vor, Moldau eine Finanzhilfe in Höhe von 100 Mio. EUR in Form 

von Darlehen (60 Mio. EUR) und Zuschüssen (40 Mio. EUR) zu gewähren. Darüber hinaus 

leistet die EU im Rahmen einer Budgethilfe, die im Dezember 2016 nach einer Vereinbarung 

mit dem IWF erneuert wurde (Bereitstellung von 45,3 Mio. EUR), weitere Finanzhilfen.  

 

Zuvor erhielt Moldau von der EU eine Makrofinanzhilfe in Höhe von 90 Mio. EUR, die von 

2010 bis 2012 in Form von Zuschüssen bereitgestellt wurde. Die anderen Empfänger von 

Makrofinanzhilfe sind zurzeit Armenien, Georgien, Jordanien, die Kirgisische Republik, der 

Libanon, Tunesien und die Ukraine. 

 

Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage in Moldau und der im November 2018 

anstehenden Parlamentswahl läge es im Interesse der EU, das auf Reformen ausgerichtete 

Programm der amtierenden moldauischen Regierung dadurch zu unterstützen, dass eine 

Makrofinanzhilfe innerhalb des vorgeschlagenen Zeitraums (2017 bis 2018) gewährt wird. 

Die mit der Makrofinanzhilfe verbundenen Auflagen haben außerdem eine nützliche 

Hebelwirkung, durch die diese Reformen vorangebracht werden können. In Anbetracht der 

jüngsten Entwicklungen in Moldau muss außerdem insbesondere der Grundsatz „mehr für 

mehr“ bei der Gewährung von Hilfen durch die EU gestärkt werden. In dem Bericht der 

Kommission und des EAD vom März 2017 über die Umsetzung des 

Assoziierungsabkommens mit der Republik Moldau wird hervorgehoben, dass unlängst 

gewisse Fortschritte erzielt wurden, nachdem mehrere Reformen, mit denen die 

Unabhängigkeit der Justiz wiedergeherstellt und die Korruption bekämpft werden soll, 

angenommen worden waren. Allerdings sind weitere Reformbemühungen erforderlich, um 

die Rechtsstaatlichkeit und das nach wie vor von der weit verbreiteten Korruption 

beeinträchtigte Geschäftsklima zu verbessern und der inkohärente Politikgestaltung 

entgegenzuwirken. Außerdem bedarf es starker Durchführungsmaßnahmen, damit für die 

Bevölkerung Moldaus greifbare Ergebnisse erzielt werden. 

 

Der 2014 aufgedeckte Bankenbetrug – wonach führende moldauische Politiker, unter 

anderem auch der ehemalige Ministerpräsident Filat, beschuldigt werden, 1 Mrd. EUR 

(entsprechend 17 % des BIP 2014) von drei Banken (Savings Bank, Unibank und 

Banca Socială) veruntreut zu haben – gibt Grund zu der Annahme, dass ein Teil der EU-

Mittel (561 Mio. EUR von 2007 bis 2013) möglicherweise nicht die beabsichtigte Wirkung 

hatte. Eine mögliche Folge ist, dass die EU die Republik Moldau jetzt unterstützen muss, 

damit die durch den Betrug erlittenen Verluste ausgeglichen werden können. Außerdem 

wurde durch den Betrugsskandal dazu beigetragen, dass das Vertrauen der Moldauer in die 

EU erheblich geschwächt wurde. 

 

Aus diesen Gründen wird mit den Änderungen, die vom Ausschuss für auswärtige 

Angelegenheiten vorgeschlagen werden, in erster Linie auf folgende Aspekte abgezielt: 

 

1. Betonung einiger wesentlicher demokratischer Grundsätze, die gestärkt werden sollten 

(d. h. Unabhängigkeit der Justiz sowie freie, unabhängige und pluralistische Medien) und 

Stärkung der Bestimmungen über die Korruptions- und Betrugsbekämpfung (d. h. wirksame 

Umsetzung dieser Maßnahmen), wobei die damit verbundenen Auflagen eindeutiger 

https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/18141/eu-resuming-budget-support-assistance-republic-moldova_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1484235140640&uri=CELEX:32010D0938
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/international-economic-relations/macro-financial-assistance-mfa-non-eu-partner-countries
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/international-economic-relations/macro-financial-assistance-mfa-non-eu-partner-countries
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formuliert werden sollen, nämlich klare Richtwerte, Berichterstattung an das EP, Aussetzung 

der Freigabe von Tranchen bei fehlenden Fortschritten. 

 

2. Sicherstellung einer ausreichenden Einbindung des EP, vor allem bei der Ausarbeitung der 

Grundsatzvereinbarung, in der die Auflagen für die Auszahlung der Makrofinanzhilfe 

konkretisiert werden sollen. 

ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ersucht den federführenden Ausschuss für 

internationalen Handel, folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen: 

Änderungsantrag 1 

Vorschlag für einen Beschluss 

Erwägung 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Nach der Ernennung einer neuen 

Regierung sowie eines neuen 

Zentralbankgouverneurs Anfang 2016 

haben die Behörden den erneuten Willen 

gezeigt, notwendige politische Reformen 

voranzutreiben und die 

ordnungspolitischen Herausforderungen 

des Landes im Finanzsektor und in der 

Verwaltung der öffentlichen Finanzen 

anzugehen. 

(3) Nach der Ernennung einer neuen 

Regierung sowie eines neuen 

Zentralbankgouverneurs Anfang 2016 

haben die Behörden den erneuten Willen 

gezeigt, notwendige politische Reformen 

voranzutreiben und die 

ordnungspolitischen Herausforderungen 

des Landes in der Finanzbranche und in 

der Verwaltung der öffentlichen Finanzen 

anzugehen, und sie haben in dieser 

Hinsicht wesentliche Schritte 

unternommen. 

 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für einen Beschluss 

Erwägung 11 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Mit der Makrofinanzhilfe der 

Union sollte die Wiederherstellung einer 

tragfähigen Außenfinanzierungssituation in 

Moldau und somit dessen wirtschaftliche 

und soziale Entwicklung unterstützt 

werden. 

(11) Mit der Makrofinanzhilfe der 

Union sollte die Wiederherstellung einer 

tragfähigen Außenfinanzierungssituation in 

Moldau und somit dessen wirtschaftliche 

und soziale Entwicklung – insbesondere in 

Bereichen im Zusammenhang mit der 

wirtschaftspolitischen Steuerung und der 

Unabhängigkeit der Justiz – unterstützt 
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werden. 

 

Änderungsantrag 3 

 

Vorschlag für einen Beschluss 

Erwägung 17 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(17) Die Makrofinanzhilfe der Union 

sollte Moldau bei seinem Eintreten für die 

Werte, die es mit der Union teilt, unter 

anderem Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, 

gute Regierungsführung, Achtung der 

Menschenrechte, nachhaltige Entwicklung 

und Bekämpfung der Armut, sowie bei 

seinem Eintreten für die Grundsätze eines 

offenen, auf Regeln beruhenden und fairen 

Handels unterstützen. 

(17) Die Makrofinanzhilfe der Union 

sollte Moldau bei seinem Eintreten für die 

Werte, die es mit der Union teilt, unter 

anderem Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, 

gute Regierungsführung (hierzu zählen 

auch eine rechenschaftspflichtige, 

transparente und entpolitisierte 

öffentliche Verwaltung, die 

Unabhängigkeit der Justiz sowie 

unparteiische und handlungsfähige 

Strafverfolgungsorgane), die Achtung der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten 

sowie freie, unabhängige und 

pluralistische Medien, die soziale 

Marktwirtschaft, nachhaltige Entwicklung 

und die Bekämpfung der Armut, sowie bei 

seinem Eintreten für die Grundsätze eines 

offenen, auf Regeln beruhenden und fairen 

Handels unterstützen. 

 

Änderungsantrag 4 

Vorschlag für einen Beschluss 

Erwägung 18 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) Eine Vorbedingung für die 

Gewährung der Makrofinanzhilfe der 

Union sollte darin bestehen, dass Moldau 

sich wirksame demokratische 

Mechanismen, einschließlich eines 

parlamentarischen Mehrparteiensystems, 

und das Rechtsstaatsprinzip zu eigen macht 

(18) Eine Vorbedingung für die 

Gewährung der Makrofinanzhilfe der 

Union sollte darin bestehen, dass Moldau 

sich wirksame demokratische 

Mechanismen, einschließlich eines 

parlamentarischen Mehrparteiensystems 

und der strikten Gewaltenteilung, und das 
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und die Achtung der Menschenrechte 

garantiert. Darüber hinaus sollten die 

spezifischen Ziele der Makrofinanzhilfe 

der Union Effizienz, Transparenz und 

Rechenschaftspflicht der öffentlichen 

Finanzverwaltungssysteme sowie die 

Steuerung und Beaufsichtigung des 

Finanzsektors in Moldau stärken und 

Strukturreformen mit dem Ziel der 

Unterstützung eines nachhaltigen, 

integrativen Wachstums, der Schaffung 

von Arbeitsplätzen und der 

Haushaltskonsolidierung fördern. Sowohl 

die Erfüllung der Vorbedingungen als 

auch die Erreichung dieser Ziele sollten 

von der Kommission und vom 

Europäischen Auswärtigen Dienst 

regelmäßig überprüft werden. 

 

Rechtsstaatsprinzip, einschließlich einer 

unabhängigen Justiz, uneingeschränkt zu 

eigen macht, die Achtung der 

Menschenrechte garantiert, freie, 

unabhängige und pluralistische Medien 

unterstützt, Korruption, den Einfluss der 

Oligarchen und Geldwäsche wirksam 

bekämpft und den „Bankenbetrug“ 

sorgfältig und ergebnisorientiert 

untersucht. Darüber hinaus sollten die 

spezifischen Ziele der Makrofinanzhilfe 

der Union Effizienz, Transparenz und 

Rechenschaftspflicht der öffentlichen 

Finanzverwaltungssysteme sowie die 

Steuerung und Beaufsichtigung der 

Finanz- und Bankenbranche in Moldau 

stärken und tatsächliche Strukturreformen 

mit dem Ziel der Unterstützung eines 

nachhaltigen, integrativen Wachstums, der 

Schaffung von Arbeitsplätzen und der 

Haushaltskonsolidierung fördern. Sowohl 

die Erfüllung der Vorbedingung als auch 

die Erreichung dieser Ziele sollten von der 

Kommission und dem Europäischen 

Auswärtigen Dienst regelmäßig überprüft 

werden.  

 

 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für einen Beschluss 

Erwägung 18 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (18a) Vor der Freigabe einer Tranche 

sollten die Kommission und der 

Europäische Auswärtige Dienst dem 

Europäischen Parlament und dem Rat 

darüber Bericht erstatten, inwieweit – 

jeweils strikt und messbar nach Maßgabe 

klar definierter Richtwerte – diese 

Vorbedingung erfüllt wurde und greifbare 

Fortschritte bei der Verwirklichung der 

genannten Ziele erreicht wurden. Die 

Auflagenbindung bei Auszahlungen sollte 
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vollständig umgesetzt werden, um die 

anreizorientierte Zuweisung von Mitteln 

zu stärken. Falls die Fortschritte bei der 

Verwirklichung der Ziele, die in den 

Schlussfolgerungen des Rates vom 

15. Februar 2016 über Moldau, der 

Assoziierungsagenda EU-Moldau und der 

Grundsatzvereinbarung festgelegt sind, 

unzureichend sind, sollte die Freigabe der 

Tranchen unverzüglich ausgesetzt 

werden. 

 

Änderungsantrag 6 

Vorschlag für einen Beschluss 

Erwägung 19 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(19) Um sicherzustellen, dass die 

finanziellen Interessen der Union im 

Zusammenhang mit ihrer Makrofinanzhilfe 

wirksam geschützt werden, sollte Moldau 

geeignete Maßnahmen ergreifen, um 

Betrug, Korruption und andere 

Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang 

mit dieser Hilfe zu verhindern bzw. 

dagegen vorzugehen. Darüber hinaus sollte 

vorgesehen werden, dass die Kommission 

Kontrollen und der Rechnungshof 

Prüfungen durchführt. 

(19) Damit die finanziellen Interessen 

der Union im Zusammenhang mit ihrer 

Makrofinanzhilfe wirksam geschützt 

werden, sollte Moldau geeignete 

Maßnahmen vollständig umsetzen, um 

Betrug, Korruption und andere 

Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang 

mit dieser Hilfe zu verhindern bzw. 

dagegen vorzugehen. Darüber hinaus sollte 

vorgesehen werden, dass die Kommission 

Kontrollen und der Rechnungshof 

Prüfungen durchführt. Moldau sollte die 

Kommission regelmäßig über die 

Umsetzung der Makrofinanzhilfe der 

Union unter vollständiger Offenlegung 

und strenger Einhaltung der 

Finanzvorschriften der Union und über 

die Reformen im Zusammenhang mit der 

Makrofinanzhilfe der Union informieren. 

 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für einen Beschluss 

Erwägung 22 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(22) Die Makrofinanzhilfe der Union 

sollte von der Kommission verwaltet 

werden. Um sicherzustellen, dass das 

Europäische Parlament und der Rat in der 

Lage sind, die Durchführung dieses 

Beschlusses zu verfolgen, sollte die 

Kommission sie regelmäßig über die 

Entwicklungen in Bezug auf die Hilfe 

informieren und ihnen die einschlägigen 

Dokumente zur Verfügung stellen. 

(22) Die Makrofinanzhilfe der Union 

sollte von der Kommission verwaltet 

werden. Damit das Europäische Parlament 

und der Rat in der Lage sind, die 

Durchführung dieses Beschlusses zu 

verfolgen, sollte die Kommission sie 

regelmäßig über die Entwicklungen in 

Bezug auf die Hilfe informieren und ihnen 

die einschlägigen Dokumente, 

einschließlich des Entwurfs der 

Grundsatzvereinbarung, zur Verfügung 

stellen. 

 

Änderungsantrag   8 

Vorschlag für einen Beschluss 

Erwägung 24 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(24) Die Makrofinanzhilfe der Union 

sollte an wirtschaftspolitische Auflagen 

geknüpft sein, die in einer 

Grundsatzvereinbarung festzulegen sind. 

Im Interesse einheitlicher 

Durchführungsbedingungen und aus 

Gründen der Effizienz sollte die 

Kommission die Befugnis erhalten, diese 

Bedingungen unter Aufsicht des in der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 

vorgesehenen Ausschusses aus Vertretern 

der Mitgliedstaaten mit den moldauischen 

Behörden auszuhandeln. Das 

Beratungsverfahren nach jener Verordnung 

sollte grundsätzlich in allen Fällen, die in 

jener Verordnung nicht genannt werden, 

angewandt werden. Da Hilfen von mehr als 

90 Mio. EUR möglicherweise bedeutende 

Auswirkungen haben, sollte bei 

Transaktionen oberhalb dieser Grenze das 

Prüfverfahren angewandt werden. In 

Anbetracht des Umfangs der 

Makrofinanzhilfe der Union für Moldau 

sollte bei der Verabschiedung der 

Grundsatzvereinbarung und bei jeglicher 

(24) Die Makrofinanzhilfe der Union 

sollte in Übereinstimmung mit den 

Artikeln 1 bis 4 des 

Assoziierungsabkommens EU-Moldau an 

politische und wirtschaftspolitische 

Auflagen geknüpft sein, die in einer 

Grundsatzvereinbarung festzulegen sind. 

Für die Erfüllung dieser Auflagen sollte 

ein genau definierter Zeitrahmen 

vorgegeben werden. Im Interesse 

einheitlicher Durchführungsbedingungen 

und aus Gründen der Effizienz sollte die 

Kommission die Befugnis erhalten, diese 

Durchführungsbedingungen unter 

Aufsicht des in der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 vorgesehenen Ausschusses 

aus Vertretern der Mitgliedstaaten mit den 

moldauischen Behörden auszuhandeln. Das 

Beratungsverfahren nach jener Verordnung 

sollte grundsätzlich in allen Fällen, die in 

jener Verordnung nicht genannt werden, 

angewandt werden. Da Hilfen von mehr als 

90 Mio. EUR möglicherweise bedeutende 

Auswirkungen haben, sollte bei 

Transaktionen oberhalb dieser Grenze das 
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Verringerung, Aussetzung oder Einstellung 

der Hilfe das Prüfverfahren angewandt 

werden – 

Prüfverfahren angewandt werden. In 

Anbetracht des Umfangs der 

Makrofinanzhilfe der Union für Moldau 

sollte bei der Verabschiedung der 

Grundsatzvereinbarung und bei jeglicher 

Verringerung, Aussetzung oder Einstellung 

der Hilfe das Prüfverfahren angewandt 

werden – 

 

Änderungsantrag 9 

Vorschlag für einen Beschluss 

Artikel 1 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kommission unterrichtet das 

Europäische Parlament und den Rat 

regelmäßig über die Entwicklungen 

bezüglich der Makrofinanzhilfe der Union, 

einschließlich über deren Auszahlung, und 

stellt diesen Organen die einschlägigen 

Dokumente rechtzeitig zur Verfügung. 

Die Kommission unterrichtet das 

Europäische Parlament und den Rat 

regelmäßig über die Entwicklungen 

bezüglich der Makrofinanzhilfe der Union, 

einschließlich über deren Auszahlung, und 

stellt diesen Organen die einschlägigen 

Dokumente, einschließlich des Entwurfs 

der Grundsatzvereinbarung, rechtzeitig 

zur Verfügung. 

 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für einen Beschluss 

Artikel 2 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Eine Vorbedingung für die 

Gewährung der Makrofinanzhilfe der 

Union besteht darin, dass Moldau sich 

wirksame demokratische Mechanismen, 

einschließlich eines parlamentarischen 

Mehrparteiensystems, und das 

Rechtsstaatsprinzip zu eigen macht und die 

Achtung der Menschenrechte garantiert. 

1. Eine Vorbedingung für die 

Gewährung der Makrofinanzhilfe der 

Union besteht darin, dass Moldau sich 

wirksame demokratische Mechanismen, 

einschließlich eines parlamentarischen 

Mehrparteiensystems und der strikten 

Gewaltenteilung, und das 

Rechtsstaatsprinzip zu eigen macht und die 

Achtung der Menschenrechte garantiert. 

Diese Vorbedingung sieht ein 

entschlossenes Engagement und den 

Erlass konkreter Maßnahmen vor, mit 

denen die gute Regierungsführung 
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verbessert wird, Ernennungen in der 

öffentlichen Verwaltung entpolitisiert 

werden, die Korruption bekämpft wird, die 

Unabhängigkeit der Justiz gestärkt wird 

und für ergebnisorientierte Ermittlungen 

des „Bankenbetrugs“ und ein Umfeld 

gesorgt wird, in dem pluralistische und 

freie Medien bestehen können und der 

freie und faire politische Wettbewerb 

gefördert wird.  

 

Änderungsantrag 11 

Vorschlag für einen Beschluss 

Artikel 2 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Kommission und der 

Europäische Auswärtige Dienst überprüfen 

die Erfüllung dieser Vorbedingung 

während der gesamten Laufzeit der 

Makrofinanzhilfe der Union. 

2. Die Kommission und der 

Europäische Auswärtige Dienst überprüfen 

die Erfüllung der in Absatz 1 genannten 

Vorbedingung während der gesamten 

Laufzeit der Makrofinanzhilfe der Union. 

Bevor eine Tranche freigegeben wird, 

erstatten sie dem Europäischen 

Parlament und dem Rat darüber Bericht, 

inwieweit diese Vorbedingung – gemessen 

an klar definierten Richtwerten – erfüllt 

wurde. Sind die Fortschritte bei der 

Verwirklichung der Ziele, die in den 

Schlussfolgerungen des Rates vom 

15. Februar 2016 über Moldau, der 

Assoziierungsagenda EU-Moldau und der 

Grundsatzvereinbarung festgelegt sind, 

unzureichend, wird die Freigabe der 

Tranchen unverzüglich ausgesetzt. 

 

Änderungsantrag   12 

Vorschlag für einen Beschluss 

Artikel 3 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Kommission vereinbart gemäß 

dem in Artikel 7 Absatz 2 genannten 

1. Die Kommission vereinbart gemäß 

dem in Artikel 7 Absatz 2 genannten 
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Prüfverfahren mit den moldauischen 

Behörden klar definierte, auf 

Strukturreformen und solide öffentliche 

Finanzen abstellende wirtschaftspolitische 

und finanzielle Auflagen, an die die 

Makrofinanzhilfe der Union geknüpft wird 

und die in einer Grundsatzvereinbarung 

(im Folgenden „Grundsatzvereinbarung“) 

festzulegen sind, die auch einen 

Zeitrahmen für die Erfüllung der Auflagen 

enthält. Die in der Grundsatzvereinbarung 

festgelegten wirtschaftspolitischen und 

finanziellen Auflagen müssen mit den in 

Artikel 1 Absatz 3 genannten 

Vereinbarungen und Absprachen, 

einschließlich mit den von Moldau mit 

Unterstützung des IWF durchgeführten 

makroökonomischen Anpassungs- und 

Strukturreformprogrammen, in Einklang 

stehen. 

Prüfverfahren mit den moldauischen 

Behörden klar definierte, auf 

Strukturreformen und solide öffentliche 

Finanzen abstellende wirtschaftspolitische 

und finanzielle Auflagen, an die die 

Makrofinanzhilfe der Union geknüpft wird, 

sowie Auflagen im Zusammenhang mit 

Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, etwa 

Maßnahmen zur Bekämpfung der 

Korruption und zur Stärkung der 

Unabhängigkeit der Justiz, die in einer 

Grundsatzvereinbarung (im Folgenden 

„Grundsatzvereinbarung“) festzulegen 

sind, die auch einen Zeitrahmen und klare 

Richtwerte für die Erfüllung der Auflagen 

enthält. Die in der Grundsatzvereinbarung 

festgelegten wirtschaftspolitischen und 

finanziellen Auflagen müssen mit den in 

Artikel 1 Absatz 3 genannten 

Vereinbarungen und Absprachen, 

einschließlich mit den von Moldau mit 

Unterstützung des IWF durchgeführten 

makroökonomischen Anpassungs- und 

Strukturreformprogrammen, in Einklang 

stehen. 

 

Änderungsantrag   13 

Vorschlag für einen Beschluss 

Artikel 3 – Absatz 2 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Mit den Auflagen nach Absatz 1 

wird insbesondere bezweckt, die Effizienz, 

Transparenz und Rechenschaftspflicht der 

Systeme für die Verwaltung der 

öffentlichen Finanzen in Moldau, auch im 

Hinblick auf die Verwendung der 

Makrofinanzhilfe der Union, zu stärken. 

Bei der Gestaltung der politischen 

Maßnahmen werden auch die Fortschritte 

bei der gegenseitigen Marktöffnung, der 

Entwicklung eines regelbasierten fairen 

Handels sowie sonstigen außenpolitischen 

Prioritäten der Union angemessen 

berücksichtigt. Die Fortschritte bei der 

Verwirklichung dieser Ziele werden von 

2. Mit den Auflagen nach Absatz 1 

wird insbesondere bezweckt, die Effizienz, 

Transparenz und Rechenschaftspflicht der 

Systeme für die Verwaltung der 

öffentlichen Finanzen in Moldau, auch im 

Hinblick auf die Verwendung der 

Makrofinanzhilfe der Union, zu stärken. 

Bei der Gestaltung der politischen 

Maßnahmen werden auch die Fortschritte 

bei der gegenseitigen Marktöffnung, der 

Entwicklung eines regelbasierten fairen 

Handels und der sonstigen 

außenpolitischen Prioritäten der Union 

angemessen berücksichtigt, wozu auch die 

Achtung der Menschenrechte und der 
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der Kommission regelmäßig überwacht. demokratischen Grundsätze gehören, 

beispielsweise Medienfreiheit, 

Entpolitisierung aller staatlichen 

Institutionen und Förderung eines freien 

und fairen Umfelds, in dem politischer 

Wettbewerb möglich ist. Die Fortschritte 

bei der Verwirklichung dieser Ziele werden 

von der Kommission regelmäßig 

überwacht. 

 

Änderungsantrag   14 

Vorschlag für einen Beschluss 

Artikel 3 – Absatz 4 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Die Kommission überprüft in 

regelmäßigen Abständen, ob die in 

Artikel 4 Absatz 3 genannten Auflagen 

weiter erfüllt sind, darunter auch, ob die 

Wirtschaftspolitik Moldaus mit den Zielen 

der Makrofinanzhilfe der Union 

übereinstimmt. Dabei stimmt sich die 

Kommission eng mit dem IWF und der 

Weltbank und, soweit erforderlich, mit 

dem Europäischen Parlament und dem Rat 

ab. 

4. Die Kommission überprüft in 

regelmäßigen Abständen, ob die in 

Artikel 4 Absatz 3 genannten Auflagen 

weiter erfüllt sind, darunter auch, ob die 

Wirtschaftspolitik Moldaus mit den Zielen 

der Makrofinanzhilfe der Union 

übereinstimmt. Dabei stimmt sich die 

Kommission eng mit dem IWF und der 

Weltbank sowie mit dem Europäischen 

Parlament und dem Rat ab. 

 

Änderungsantrag   15 

Vorschlag für einen Beschluss 

Artikel 4 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) eine zufriedenstellende Erfüllung 

der in der Grundsatzvereinbarung 

festgelegten wirtschaftspolitischen und 

finanziellen Auflagen. 

c) eine Erfüllung der in der 

Grundsatzvereinbarung festgelegten 

politischen, wirtschaftspolitischen und 

finanziellen Auflagen anhand messbarer 

Kriterien. 

 

Änderungsantrag 16 

Vorschlag für einen Beschluss 

Artikel 6 – Absatz 3 – Buchstabe b 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) die im Einklang mit der 

Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 

des Rates11, der Verordnung (Euratom, 

EG) Nr. 2185/96 des Rates12 und der 

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates13 den Schutz der finanziellen 

Interessen der Union sicherstellen, wobei 

insbesondere geeignete Maßnahmen 

vorgesehen werden, um Betrug, 

Korruption und andere 

Unregelmäßigkeiten zu verhindern und zu 

bekämpfen, die sich auf die 

Makrofinanzhilfe der Union auswirken; 

b) die im Einklang mit der 

Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 

des Rates11, der Verordnung (Euratom, 

EG) Nr. 2185/96 des Rates12 und der 

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates13 den Schutz der finanziellen 

Interessen der Union sicherstellen, wobei 

insbesondere geeignete Maßnahmen zur 

Verhinderung und Bekämpfung von 
Betrug, Korruption und anderen 

Unregelmäßigkeiten, die sich auf die 

Makrofinanzhilfe der Union auswirken, 

vollständig umgesetzt werden; 

__________________ __________________ 

11 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 

des Rates vom 18. Dezember 1995 über 

den Schutz der finanziellen Interessen der 

Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 

vom 23.12.1995, S. 1). 

11 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 

des Rates vom 18. Dezember 1995 über 

den Schutz der finanziellen Interessen der 

Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 

vom 23.12.1995, S. 1). 

12 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 

des Rates vom 11. November 1996 

betreffend die Kontrollen und 

Überprüfungen vor Ort durch die 

Kommission zum Schutz der finanziellen 

Interessen der Europäischen 

Gemeinschaften vor Betrug und anderen 

Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 

15.11.1996, S. 2). 

12 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 

des Rates vom 11. November 1996 

betreffend die Kontrollen und 

Überprüfungen vor Ort durch die 

Kommission zum Schutz der finanziellen 

Interessen der Europäischen 

Gemeinschaften vor Betrug und anderen 

Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 

15.11.1996, S. 2). 

13 Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 11. September 2013 

über die Untersuchungen des Europäischen 

Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) 

und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 

Nr. 1073/1999 des Europäischen 

Parlaments und des Rates und der 

Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des 

Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1). 

13 Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 11. September 2013 

über die Untersuchungen des Europäischen 

Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) 

und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 

Nr. 1073/1999 des Europäischen 

Parlaments und des Rates und der 

Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des 

Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1). 
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